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7. Syna GmbH, Netzplanung Rhein-Lahn, Westallee 5-7, 56112 Lahnstein, Schreiben vom 16.07.2025  

Seitens der Syna GmbH, Lahnstein wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Inhalt: 

• Keine Bedenken, solange bestehende und 

geplane Versorgungseinrichtungen des Unter-

nehmens berücksichtigt werden 

 

Abwägung: 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen. 

Es ist kein Beschluss erforderlich. 
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8. Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI14, Moselweißer Straße 70, 56073 Koblenz, E-Mail vom 

17.07.2025  

Seitens der Deutsche Telekom Technik GmbH wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigentümerin 

und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 2 TKG – hat die Deutsche Telekom Technik 

GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-

zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 

erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

 

Im Planbereich/in den Planbereichen befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, 

die aus dem beigefügten Plan/den beigefügten Plänen ersichtlich sind. Es kann sich dabei 

teilweise um mehrzügige Kabelformstein-, Schutzrohr- bzw. Erdkabelanlagen handeln. Un-

sere unterirdischen Kabelanlagen wurden im Ortsbereich in einer Regeltiefe von 0,6 m und 

außerhalb des Ortsbereiches in einer Regeltiefe von 0,8 m verlegt. Wir weisen darauf hin, 

daß die Gültigkeit dieser Pläne auf einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem im Schriftfeld 

des Planes angegebenen Datum begrenzt ist. Aktuelle Pläne erhalten Sie über unsere Plan-

auskunft: planauskunft.mitte@telekom.de. Es besteht auch die Möglichkeit unsere Tras-

senpläne online abzurufen. Hierfür ist zunächst die Registrierung unter https://trassenaus-

kunft-kabel.telekom.de erforderlich. 

 

In Teilbereichen Ihres Planbereiches/Ihrer Planbereiche befinden sich möglicherweise Blei-

mantelkabel. Sollten im Zuge der Bauarbeiten Telekomkabel freigelegt werden, so bitten 

wir Sie den u.g. Ansprechpartner sofort zu verständigen damit die erforderlichen Prüf- und 

ggf. notwendigen Austauschmaßnahmen umgehend ergriffen werden können. Hinsicht-

lich der bei der Ausführung Ihrer Arbeiten zu beachtenden Vorgaben verweisen wir auf 

die dieser Email beiliegende Kabelschutzanweisung. Die Kabelschutzanweisung erhält 

auch eine Erläuterung der in den Lageplänen der Telekom verwendeten Zeichen und Ab-

kürzungen. 

 

 

Inhalt: 

• Im Planbereich besteht eine Telekommu-

nikationslinie der Telekom. 

• Sollten Telekomkabel im Rahmen von Bau-

arbeiten freigelegt werden, wird um sofortige 

Mitteilung gebeten. 

 

Abwägung: 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.  

Die aufgeführten Punkte in der Stellungnahme betref-

fen die Ausführungsplanung, daher bestehen keine di-

rekten Bedenken zum Bebauungsplan.  
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Wir gehen davon aus, dass Kabel nicht verändert werden müssen. Sollten sich in der 

Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, erwarten wir Ihre Rückant-

wort, damit in unserem Hause die erforderlichen Planungsschritte für die Veränderung der 

Anlagen eingeleitet werden können. Kontaktadresse: Deutsche Telekom Technik GmbH, 

Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Speier, Ste.-Foy-Str. 35-39, 65549 Limburg 

(Rufnummer 06431/297607; eMail: Dominik.Speier@telekom.de) oder Deutsche Telekom 

Technik GmbH, Technik Niederlassung Südwest, B1, Herrn Seibert, Phillipp-Reis-Str. 1, 

57610 Altenkirchen (Rufnummer 02681/83305; eMail: Elmar.Seibert@telekom.de). 

 

Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Bau-

maßnahmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden 

müssen, werden wir diese Arbeiten aus vertragsrechtlichen Gründen selbst an den aus-

führenden Unternehmer vergeben. Sollte eine Vergabe dieser Arbeiten an das ausführende 

Unternehmen nicht zustande kommen, so ist im Bauzeitenplan ein den durch die Telekom 

auszuführenden Arbeiten angemessenes Zeitfenster einzuplanen. 

 

Wir weisen darauf hin, dass eigenmächtige Veränderungen an unseren Anlagen durch den 

von Ihnen beauftragten Unternehmer nicht zulässig sind. Wir gehen davon aus, dass der 

Unternehmer vor Baubeginn eine rechtsverbindliche Einweisung einholt. 

 

mailto:Dominik.Speier@telekom.de
mailto:Elmar.Seibert@telekom.de


Seite 14, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 1. Änderung 

des Bebauungsplans „Obere Langgasse/Bergstraße/Obere Kirchgasse“, Stand: August 2025 

 

 
 

 

 
Es ist kein Beschluss erforderlich 
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9. Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, SG 2.1 Planen und Bauen, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, E-Mail 

vom 15.08.2025  

Seitens der VG Montabaur wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

 

seitens der Verbandsgemeinde Montabaur sowie der 25 verbandsangehörigen Stadt/Orts-

gemeinden bestehen keine Anregungen zu der von Ihnen vorgelegten Planung. 

 

Bitte beteiligen Sie uns zukünftig über unser Funktionspostfach bauleitplanung@monta-

baur.de ! 

 

 

Inhalt: 

• Keine Anregungen zur vorgelegten Planung. 

 

Abwägung: 

Die Anmerkungen werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist kein Beschluss erforderlich 

 

  

mailto:bauleitplanung@montabaur.de
mailto:bauleitplanung@montabaur.de


Seite 16, Abwägungen und Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Stellungnahmen gemäß § 2 (2), 3 (1) und 4 (1) BauGB zur 1. Änderung 

des Bebauungsplans „Obere Langgasse/Bergstraße/Obere Kirchgasse“, Stand: August 2025 

 

 
 

 

Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und benachbarter Kommunen ohne Anregungen oder Bedenken 

 

1. Handwerkskammer Koblenz, Friedrich-Ebert-Ring 33, 56068 Koblenz, Schreiben vom 29.07.2025 

2. Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH (Ein Unternehmen der Deutsche Glasfaser), Am Saaraltarm 1, 66740 

Saarlouis, E-Mail vom 15.07.2025 

3. Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau, Koppelheck 26, 56377 Nassau, Schreiben vom 11.08.2025 

4. Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, E-Mail vom 15.07.2025 

5. Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten, Bahnhofstraße 1, 56355 Nastätten, Schreiben vom 16.07.2025 
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II. Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB 
 

- keine 
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III. Stellungnahmen gemäß § 2 (2) BauGB 
 

- keine 


